
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
 

Vierteljährliche Abgabe 
 
 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Rockenberg weist darauf hin, dass am  
15. November 2025 die vierte Rate für das Abgabenjahr 2025 fällig wird. 
 
Insbesondere ist zu beachten, dass nach dem 15. November 2025 auch 
Kleinbeträge unter 5,- €, die bereits früher fällig waren, gemahnt werden. 
 
Alle Abgabepflichtigen, die der Gemeindekasse bisher noch keinen 
Abbuchungsauftrag erteilt haben, werden deshalb gebeten, die fälligen Steuern 
und Gebühren termingerecht auf eines der Konten der Gemeindekasse 
Rockenberg zu überweisen oder bar, während der Kassenstunden, 
einzuzahlen, da andernfalls Mahngebühren und Säumniszuschläge 
angefordert werden müssten. 

 
Die Konten der Gemeindekasse Rockenberg sind: 

 
     Volksbank Mittelhessen eG 
     IBAN: DE56 5139 0000 0086 1565 04  BIC: VBMHDE5F 

 
     Sparkasse Oberhessen 
     IBAN: DE03 5185 0079 0025 0000 21  BIC: HELADEF1FRI 

 
 

 Rockenberg, den 05.11.2025                
 
 
 
 Olga Schneider 
 Bürgermeisterin 

Der Gemeindevorstand 
in Rockenberg 

  


